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Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Wermsdorf mit ihren Ortsteilen Calbitz, Collm,
Gröppendorf, Lampersdorf, Liptitz, Luppa, Mahlis, Malkwitz, Wadewitz und Wiederoda.
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Einladung zur 116. Bildfeier in Malkwitz 
 

 
 
 

Am 22. Februar diesen Jahres ist es wieder soweit und die Männerwelt des Dorfes trifft sich 
zur alljährlichen Bildfeier. Der Heimatverein lädt dazu alle Männer des Ortes für 19.00 Uhr 
in den Versammlungsraum des Agrargutes ein. Dieser Termin jährte sich nun schon zum 
116. Mal. Als sich 1904 einige Männer zur Fototaufnahme vor dem Dorfgasthof „Zur Krone“ 
trafen, entstand die Meinung man sollte sich künftig jedes Jahr am gleichen Termin zur 
Bildfeier treffen und alle fünf Jahre ein Herrenfoto zu machen. Dies hat in Malkwitz, außer 
in den Kriegsjahren des vorigen Jahrhunderts,  alljährlich statt gefunden und ist so zur 
festen Tradition geworden.  In diesem Jahr wird Ortschronist Günter Grosch, der schon 
über 50 Jahre für die Bildfeier das Zepter schwingt, wieder mit Wort und Bild im 
Geschichtsbuch des Dorfes blättern und auch die jüngste Vergangenheit beleuchten. 
Immerhin war Malkwitz wieder vom reichen dörflichen Leben geprägt und umfangreiche 
Sanierungs- und  Werterhaltungen machten  den Ort schöner. Dazu gehört auch die 
Neudeckung des Kirchendaches, die Instandsetzung der Friedhofsmauer und des 
historischen Leiterhauses. Zu dieser ausgesprochenen Männerveranstaltung sind auch 
Männer die in Malkwitz das Licht der Welt erblickten und jetzt aber außerhalb wohnen, 
gern gesehen. 

Foto: HP 
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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates
Am Donnerstag, dem 27.02.2020, findet um 19.00 Uhr im 
Schlosssaal des Alten Jagdschlosses Wermsdorf eine Ge-
meinderatssitzung statt.

Tagesordnung:
A Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Gemeinderatssitzung durch den Bür-

germeister
2. Bürgerfragestunde
3. Beschlussvorlagen
3.1 Beschlussvorlage - Übertragung von Haushaltsmitteln 

aus 2019 nach 2020
3.2 Beschlussvorlage - Städtebaulicher Vertrag zur Erstel-

lung des Bebauungsplanes Wohngebiet „Friedrich-
Engels-Str.“ in Luppa

3.3 Beschlussvorlage Finanzierung Neubau der Straßen-
beleuchtung „An den Häusern“ in Wermsdorf

4. Zuwendungen und Spenden
5. Informationen des Bürgermeisters
6. Anfragen der Gemeinderäte
7. Sonstiges
B Nichtöffentlicher Teil

Ich lade Sie zu dieser Sitzung recht herzlich ein.

Matthias Müller
Bürgermeister

Bekanntmachung der Novellierung des § 54 
des Straßenbestandsverzeichnisses

Das Sächsische Straßengesetz vom 21.01.1993 wurde durch Ar-
tikel 1 vom 20.08.2019 unter anderem in § 54 – Straßenbestands-
verzeichnis geändert. Der Paragraph 54 SächsStrG besagt:
… (3) 1Sind Straßen, Wege und Plätze im Sinne von § 53 
Absatz 1 Satz 1 nicht bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2022 in ein Bestandsverzeichnis aufgenommen, verlieren 
sie den Status als öffentliche Straße. 2Wer ein berechtigtes 
Interesse an der Eintragung als Straße, Weg oder Platz im 
Sinne von § 53 Absatz 1 Satz 1 hat, hat dies der Gemeinde 
schriftlich bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 mitzu-
teilen….
Sollten Sie ein berechtigtes Interesse an einer Aufnahme von 
Straßen, Wegen und Plätzen in das bestehende Straßenbe-
standsverzeichnis der Gemeinde Wermsdorf haben, reichen 
Sie Ihren schriftlichen Antrag bitte bis zum 31.12.2020 an nach-
folgende Anschrift ein:
Gemeindeverwaltung Wermsdorf, Altes Jagdschloß 1, 04779 
Wermsdorf.
Die Gemeinde wird in den Fällen des § 54 Satz 2 innerhalb ei-
nes Jahres eine schriftliche Entscheidung über die Eintragung 
treffen.

Mitteilungen/Informationen

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Wermsdorf sucht ab 01.07.2020 eine/n

Mitarbeiter/in Bauhof (m/w/d)

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle mit 40 Stun-
den/Woche.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet umfasst die Erledigung aller im 
kommunalen Bauhof anfallenden Tätigkeiten, wie beispielsweise 
die Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindlichen Straßen 
und Wege, Gebäude sowie die Pflege der öffentlichen Grünflä-
chen und -anlagen einschließlich der Bäume und den Winter-
dienst; die Pflege, Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung und 
Unterhaltung von kommunalen Einrichtungen, Liegenschaften, 
Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Freizeit-, Sport- und 
Abwasseranlagen; die Landschafts-, Gewässer- und Gehölzpfle-
ge und die Unterstützung von (kommunalen) Veranstaltungen.

Unsere Erwartungen an Sie:
- Eine abgeschlossene, bauhandwerkliche Berufsausbildung.
- Besitz des Führerscheines der Klasse B (Klassen C, CE und 

T wünschenswert).
- Besitz eines Kettensägescheines ist gewünscht.
- Technisches Verständnis, Sachverstand für das Bedienen 

von Maschinen, Reparieren und die Wartung von Gerät-
schaften, handwerkliches Geschick etc.

- Vielseitiges, handwerkliches, selbstständiges und eigenver-
antwortliches Arbeiten.

- Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, körperliche Belastbarkeit, 
Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Flexibilität.

- Die Bereitschaft zu Mehrarbeit, Winterdienst und Rufbereit-
schaft auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (z. B. an Wo-
chenenden, Feiertagen, nachts sowie bei außergewöhnlichen 
und kurzfristigen Ereignissen) wird vorausgesetzt.

- Bereitschaft zur Aus- und Fortbildung.
- Offener und freundlicher Umgang mit den Bürgern.
- Die Bereitschaft zum Einsatz im feuerwehrtechnischen 

Dienst durch aktive Mitarbeit (Mitgliedschaft) in einer Ein-
satztruppe in einer der Freiwilligen Feuerwehren der Ge-
meinde Wermsdorf wird erwartet.

Wir bieten
- Ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet.
- Einen sicheren Arbeitsplatz in einem gut ausgestatteten 

Bauhof.
- Eine vollbeschäftigte Tätigkeit.
- Eine Bezahlung entsprechend der Ausbildung und Berufs-

erfahrung gemäß den geltenden Vorschriften für den öffent-
lichen Dienst (TVÖD) und zusätzlich die üblichen Sozialleis-
tungen im öffentlichen Dienst.

Arbeitgeber:
Gemeindeverwaltung Wermsdorf
Altes Jagdschloß 1
04779 Wermsdorf
E-Mail: info@wermsdorf.de
www.wermsdorf.de
Ausschreibungsschluss ist der 31.03.2020

Hinweise:
Wenn Sie die Anforderungen erfüllen, dann freuen wir uns über 
Ihre Bewerbung. Bitte bewerben Sie sich mit einem Bewer-
bungsschreiben, tabellarischem Lebenslauf, Nachweis über 
die erforderliche berufliche Qualifikation sowie Kopien von qua-
lifizierten Dienst-/Arbeitszeugnissen/Beurteilungen.
Bitte beachten Sie, dass wir unsere Stellen nur nach Eignung, 

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 18. März 2020

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Mittwoch, der 4. März 2020

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Mittwoch, der 4. März 2020, 9.00 Uhr
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Befähigung und fachlicher Leistung besetzen dürfen. Wir kön-
nen Sie daher im weiteren Verfahren nur dann berücksichtigen, 
wenn Sie uns Nachweise hierüber vorlegen. Sonstige Bewer-
bungen, die sich nicht auf eine aktuelle Ausschreibung bezie-
hen, können wir leider nicht berücksichtigen. Solche Bewer-
bungen vernichten wir datenschutzgerecht.

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei 
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt. Ein entsprechender 
Nachweis über das Vorliegen einer Schwerbehinderung bzw. 
Gleichstellung ist bitte in Kopie beizufügen.

Kosten, welche Ihnen im Rahmen des Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahrens entstehen, werden nicht übernommen. Ein-
gereichte Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, 
wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. 
Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des Verfah-
rens vernichtet.

Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen willigen Sie 
ausdrücklich in die Verarbeitung der darin enthaltenen Daten 
zum Zwecke des Auswahlverfahrens für die vorliegende ausge-
schriebene Stelle ein.

Ihre Einwilligung kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden. 
Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich für dieses Auswahlver-
fahren und wird auf Grundlage von Art. 6 DSGVO (Datenschutz-
grundverordnung) vorgenommen. Dies schließt die Weitergabe 
an die Mitglieder der Auswahlkommission, die Personalverwal-
tung und den Personalrat im Rahmen ihrer organisatorischen 
bzw. gesetzlichen Zuständigkeit ein. Ihre Daten werden bis 
längstens 6 Monate nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
gespeichert und anschließend gelöscht.

Informationen aus dem Bauamt

Straßenbau Reckwitz  
II. Bauabschnitt

Die Gemeinde Wermsdorf plant in Abhängigkeit von der Wit-
terung den Baubeginn der Straßenbaumaßnahme Reckwitz 
II. Bauabschnitt für Anfang März. Grundhaft ausgebaut werden 
soll der Abschnitt zwischen den bereits erneuerten Abschnitt 
über die Brücke S 38 /Einfahrt Wohngebiet Reckwitz bis Kreu-
zungsbereich Reckwitz Ortslage (s. Lageplan). Im Vorfeld wur-
den sämtliche Medien erneuert. Mit der Straßenbaumaßnahme 
wird ein Regenwasserkanal für die Straßenentwässerung ver-
legt. Die Bauleistungen werden durch die Firma Höptner Stra-
ßen- und Tiefbau GmbH aus Terpitz ausgeführt. Die Ausbaulän-
ge beträgt 270 m. Die Baumaßnahme wird unter Vollsperrung 
durchgeführt, so dass die Zufahrt für die Grundstücke südlich 
der Baustelle (Ortskern Reckwitz) über die Grimmaer Straße (S 
38)erfolgt. Für die Anwohner des Wohngebietes Reckwitz wird 
je nach Baufortschritt die Zufahrtsmöglichkeit zeitweise über 
die Hubertusburger Straße (Ortskern Wermsdorf) und zeitweise 
über Reckwitz, Grimmaer Str. (S 38) gewährleistet. Die Fertig-
stellung der Straßenbaumaßnahme ist für Anfang Juni geplant. Die 
geplanten Kosten nach Submission betragen ca. 295.000 Euro. Da-
von werden 70 % durch den Freistaat Sachsen über die Richtlinie 
Kommunaler Straßenbau gefördert.

Keller
Bauamt

Wissenswertes aus dem Pass-  
und Meldeamt und dem Standesamt

In Jahr 2019 schlossen 45 Paare den Bund des Lebens. Davon 
kamen 21 Paare aus der Gemeinde Wermsdorf und 24 Paare 
von außerhalb.
46 Kinder wurden in unserer Gemeinde geboren, darunter 18 
Jungen und 28 Mädchen.
Seit dem 1. November 2010 gibt es den neuen Personalausweis 
im Scheckkartenformat mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen, 
wie z. B. den Fingerabdruck. Es wurden im letzten Jahr 320 
Personalausweise, 61 Kinderreisepässe und 159 Reisepässe 
ausgestellt.

• Geburten 2019 in Wermsdorf und seinen Ortsteilen – 
Stand 01.01.2020

Ortsteil Mädchen Junge Gesamt
Wermsdorf 9 9 18
Calbitz 6 3 9
Collm 1 1 2
Gröppendorf 3 1 4
Lampersdorf 0 0 0
Liptitz 2 1 3
Luppa 2 1 3
Mahlis 4 1 5
Malkwitz 1 1 2
Wadewitz 0 0 0
Wiederoda 0 0 0

• Einwohner der Gemeinde Wermsdorf – Stand 01.01.2020
5.375 Einwohner

Ortsteil Einwohner 
(Haupt- und Nebenwohnung)

Wermsdorf 2.522
Calbitz 731
Collm 209
Gröppendorf 152
Lampersdorf 186
Liptitz 188
Luppa 708
Mahlis 383
Malkwitz 210
Wadewitz 41
Wiederoda 45
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Sächsische Mitmachfonds 2020
Im Rahmen des Modellprojektes “Innovationsregion Mittel-
deutschland” können die Menschen vor Ort die Zukunft der 
Regionen selbst mitgestalten.

Mit den Sächsischen Mitmach-Fonds können Bürgerinnen und 
Bürger, Vereine, Verbände, Kammern, Stiftungen, soziale Trä-
ger, Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen sowie Kom-
munen, kommunale und wissenschaftliche Einrichtungen ihre 
Projektideen kurzfristig umsetzen und damit Signale senden, 
was in der Region wichtig ist und welche Dinge bewegt werden 
sollen.

Bewerben Sie sich bis zum 15. März 2020 mit Ihren Pro-
jekt- und Geschäftsideen zu den Themen zivilgesellschaft-
liches Engagement, Mobilität, Musik, Sport, Kunst, Soziales 
sowie Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Vielleicht haben Sie gerade in diesem Bereich eine Idee, die 
Sie schon immer umsetzen wollten und dafür noch finanzielle 
Mittel benötigen. Lassen Sie sich von den Ideen der Projekt-
träger des vergangenen Jahres inspirieren (Diese finden Sie 
unter https://www.mitmachfonds-sachsen.de) und reichen Sie 
Ihre eigenen Ideen digital ein. Das Formular finden Sie auf der 
gleichen Seite.

Gern unterstützen wir Sie bei der Beantragung. Kontaktieren 
Sie uns unter Tel.: 034364 81113 oder jenetzky@wermsdorf.de.
Außerdem steht Ihnen für Rückfragen die Metropolregion Mit-
teldeutschland Management GmbH, Schillerstraße 5, 04109 
Leipzig, Tel.: 0341 60016254/255; E-Mail: mitteldeutschland@
mitmachfonds-sachsen.de; www.mitteldeutschland.com zur 
Verfügung.

Neues aus dem  
Fördergebiet  

„Um das Jagdschloss“

Förderung privater  
Gebäudesanierungen/ 
Eigentümerinformation

Das Fördergebiet wurde vor anderthalb Jahren in das Bund-
Länder-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (SOP) 
aufgenommen. Die Gemeinde hat seitdem verschiedene Ein-
zelmaßnahmen auf den Weg gebracht und die ersten Projekte 
sind bereits umgesetzt, laufen derzeit oder starten in diesem 
Jahr.

Seit Herbst 2019 wird der Bereich zwischen Sportplatz und 
ehemaliger Turnhalle als Aufenthaltsareal und Festplatz um- 
und neugestaltet. Zusätzlich wird ein durchgängiger Fußweg 
südlich der Halle gebaut. So kommen zukünftig alle Sportler, 
ob groß oder klein, sicher zu Ihrem Training oder Wettkampf.

Die Gemeinde hat im vergangenem Jahr ein Preisgeld in Höhe 
von 450.000,00 Euro für Ihren Wettbewerbsbeitrag „Ideen für 
den ländlichen Raum“ für die geplante Sanierung des Westflü-
gels des Alten Jagdschlosses gewonnen. Diese Mittel werden 
nun für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes als 
Eigenmittel eingesetzt. Die ersten Planungsleistungen wurden 
im Herbst 2019 vergeben, damit die Baumaßnahmen im Herbst 
2020 beginnen können. Die bisherige Nutzung als Pferdestall 
bleibt erhalten, die oberen Bereiche werden zu Räumlichkeiten 
für ortsansässige Vereine, Künstler und Ausstellungen, Cowor-
king spaces und für Senioren-/Jugendarbeit umgebaut und sa-
niert. Durch die Sanierung werden die historischen Räumlich-
keiten aktiv genutzt und das Ortsbild verschönert. Zwei weitere 
Bauabschnitte (Ostflügel und Innenhof) sind in den kommen-
den Jahren noch geplant.

Das Vergabegremium des Verfügungsfonds hat sich Anfang 
2019 erstmalig getroffen und die ersten beiden Projekte be-
willigt. Mit diesen Fondsmitteln konnten jetzt ein Buchdruck-
projekt und ein neuer Schaukasten im Fördergebiet finanziell 
unterstützt werden. Für dieses Jahr soll die Clara-Zetkin-Straße 
auf Anregung eines Wermsdorfer Bürgers attraktiver gestaltet 
werden. Anträge können jederzeit eingereicht werden. Informa-
tionen und Unterstützung zum Verfügungsfonds gibt die seit 
letzten Mai im Gebiet tätige Citymanagerin Caroline Bernhardt. 
Alle zwei Wochen berät sie Interessierte im Alten Jagdschloss/
Standesamt und wird die Förderung von Gastronomie und Tou-
rismus in den nächsten Jahren aktiv unterstützen.

Mit den Städtebaufördermitteln möchte die Gemeinde auch 
private Gebäudesanierungen finanziell unterstützen. Baumaß-
nahmen an Dach und Fassade können mit 25 % pauschal 
bezuschusst werden. Die Förderanträge sind vor Beginn der 
Baumaßnahme einzureichen.

Unsere Sanierungsberaterin Frau Ehrlicher, DSK GmbH & Co. 
KG, Tel.: 0341-309 83 31 berät Eigentümer zum Antragsverfah-
ren.

Weitere Informationen und Unterlagen sind auf der Internetsei-
te http://www.wermsdorf.de/gemeindeentwicklung/foerderge-
biet-um-das-jagdschloss-sop.html eingestellt.

DER COLLM-BOTE

Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Wermsdorf mit ihren Orts-
teilen Calbitz, Collm, Gröppendorf, Lampersdorf, Liptitz, Luppa, 
Mahlis, Malkwitz, Wadewitz, Wiederoda und vom Abwasserzweck-
verband „Oberes Döllnitztal“

Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal im Monat und wird kos-
tenlos an alle erreichbaren Haushalte verteilt.

- Herausgeber: 
 Gemeinde Wermsdorf, 04779 Wermsdorf, Altes Jagdschloss 1, 
 Telefon: (034364) 8110, E-Mail: collmbote@wermsdorf.de
- Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 

An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
 Gemeindeverwaltung Wermsdorf, 
 Bürgermeister Matthias Müller
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinen-

den 10, Telefon: (03535) 489-0 vertreten durch den Geschäfts-
führer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Einzelexemplare sind außerhalb des Verbreitungsgebietes gegen 
Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigenveröf-
fentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und unsere zz. gültige Preisliste. Für nicht gelie-
ferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann 
nur Ersatz des Betrages für ein Einzel-Exemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind 
ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Besuchen Sie uns im Internet

wittich.de
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Seit dem Frühjahr 2019 arbeiten die Städte Dahlen, Mügeln und Oschatz sowie die Gemeinden 
Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf und Wermsdorf, unterstützt durch das beauftragte Büro Deutsche 
Stadt und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (DSK) aus Leipzig unter dem Titel 
„Oschatzer Land – Collmregion“ an einer regionalen Strategie zur zukünftigen Zusammenarbeit. Dabei 
sollen Schlüsselmaßnahmen, Visionen und Leitbilder für die Weiterentwicklung der Region gezeichnet 
werden. 

Neben den Lenkungsrunden mit den Bürgermeistern konnten sich auch die Bürger am Prozess 
beteiligen. Den Auftakt machte eine Onlineumfrage an der sich ca. 350 Personen beteiligt haben. Auch 
auf Facebook haben sich in der Gruppe „Unsere Heimat Oschatz“ viele Gruppenmitglieder an einer 
ähnlichen Umfrage beteiligt. Die Ergebnisse dienten dem weiteren Austausch und der inhaltlichen 
Vorbereitung des 1. Regionalforums im November 2019 in dem eine Vielzahl der in den Umfragen 
genannten Themen besprochen und bewertet wurden. 

 

Im Rahmen des 1. Regionalforums Oschatzer Land – Collmregion am 04.11.2019 hatten die gut 80 
Teilnehmer (darunter auch die sieben Bürgermeister) die Möglichkeit an fünf Marktständen ihre Ideen 
und Hinweise einzubringen. Dabei kamen an jedem Stand unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Ziel 
war es, die vorhandenen Ideen weiter zu schärfen, erste Prioritäten zu setzen, sowie mögliche 
Kooperationsthemen zu identifizieren. Ein Marktstand beschäftigte sich mit dem Logo und dem Slogan 
der zukünftigen Zusammenarbeit. Gemeinsam mit den Teilnehmern wurden die Entwürfe diskutiert und 
entsprechende Hinweise aufgenommen. Über Wahlboxen konnten sie für ihren jeweiligen Favoriten 
stimmen.  

 

Die so gesammelten Hinweise wurden eingearbeitet und das Logo im Dezember zur Lenkungsrunde 
vorgestellt. Unter dem Titel „Oschatzer Land Gemeinsam, natürlich & stark“ gehen die sieben 
Gemeinden die nächsten Aufgaben an. Im kommenden Arbeitsschritt werden Fachforen mit den 
Amtsleitern der Gemeindeverwaltungen durchgeführt. Diese sind für März 2020 geplant und 
beschäftigen sich mit den Themen Bauen, Finanzen und Feuerwehr. 

www.oschatzerland-collmregion.de
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Anne Gesthuysen: Mädelsabend: Roman
Seit ihrem Sturz leben Ruth und ihr Mann Walter im Senioren-
heim. Während Ruth sich hier wohl fühlt, tut Walter sich schwer. 
Sara, Mutter eines kleinen Sohnes, hat ein Stipendium in Cam-
bridge erhalten, muss sich aber zwischen Familie und Karriere 
entscheiden. Sie sucht Rat bei ihrer Großmutter Ruth …

Muriel Baumeister: Hinfallen ist keine Schande, nur Lie-
genbleiben
Das Leben auf der Überholspur hatte die Schauspielerin in die 
Alkoholsucht geführt, die dann unter dem Einfluss von 1,45 
Promille im Frühjahr 2017 zu einem Autounfall führte. Baumeis-
ter schaffte es mit professioneller Hilfe, sich von ihrer Sucht zu 
befreien …

Thomas Krüger: Solo für Opa: Roman
Grantler-Opa Herbert ist nicht begeistert, als seine 5-jährige 
Enkelin Julia vor der Tür steht. Zumal seine Frau Margit plötz-
lich verschwunden ist und er sich jetzt um das quirlige Kind 
kümmern muss. Dann stellen Margits Entführer Forderungen, 
Herbert benötigt Hilfe von seinen greisen Freunden …

Jessica Braun: Atmen: Wie die einfachste Sache der Welt 
unser Leben verändert
Atmen ist so selbstverständlich, dass wir nicht darüber nach-
denken. Und doch können wir lernen, mit dem richtigen Atem-
holen Körper und Seele zu verbinden und unser Leben zu ver-
ändern …

David Morosinotto: Verloren in Eis und Schnee: Die un-
glaubliche Geschichte der Geschwister Danilow
Die Zwillinge Nadja und Viktor sind 13 Jahre alt, als der Krieg 
1941 Russland erreicht. Die Kinder sollen in Sicherheit ge-
bracht werden und erhalten zum Abschied Ringbücher, die sie 
gemeinsam als Tagebuch führen sollen …

• David Lagercrantz nach Stieg Larsson: Vernichtung: Ro-
man

• Ulrike Schweikert: Aufbruch und Entscheidung: 2. Roman 
der Charié-Reihe

• Nele Neuhaus: Eine unbeliebte Frau: Kriminalroman
• Hans-Dieter Gelfert: Shakespeare
• Ellen Jahn: Diabetes Typ 2: Aktiv leben statt verzichten
• Jörg Ziemer: Hunde erziehen: Der Problemlöser; 77 Fra-

gen, 77 Antworten
• Manfred Mai: Hexen will gelernt sein
• Irene Margil: Ein kleiner Wolf braucht Hilfe
• Jess French: So viel Müll! Wie du die Umwelt schützen 

kannst

Diese Medien wurden mitfinanziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Land-
tages beschlossenen Haushaltes.

Gefördert durch den

Firmennachfolge

Bürgermeister Matthias Müller gratuliert Jens Weise (Bild-
mitte) zu der am 1. Januar 2020 erfolgten Firmenübernah-
me des Taxi- und Mietwagenbetriebes von Günter Kutzke 
(rechts im Bild), der nach 30 Jahren in den wohlverdienten 
Ruhestand geht. Die Kontaktdaten des Taxi- und Mietwa-
genbetriebes ändern sich nicht.

Neue Bücher in der Bibliothek
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Das lokale Portal von LINUS WITTICH.

Ihr Verein fehlt? Dann gleich mitmachen und veröffentlichen
Sie kostenlos Artikel unter artikel.localbook.de

Ihr Fußballverein.
Jetzt immer auf localbook.de

Ihr regionales Vereins-Portal.
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Bekanntmachungen Dritter

Stellenausschreibung

Der Tourismusverband „Sächsisches Burgen- und Heideland“ e.V. ist zusammen mit der Leipzig 
Tourismus und Marketinggesellschaft eine der 7 touristischen Destinations Management 
Organisationen (DMOs) im Freistaat Sachsen. Er widmet sich vorrangig der Unterstützung der 
Entwicklung der touristischen Infrastruktur und der Qualität der Angebote, während die Leipzig 
Tourismus und Marketinggesellschaft per Geschäftsbesorgungsvertrag Marketingaufgaben erfüllt. 
Das Verbandsgebiet umfasst die Landkreise Nordsachsen und Leipzig sowie den Norden des 
Landkreises Mittelsachsen. Die Region verzeichnet über 2 Millionen gewerbliche Übernachtungen. 
Zusätzlich werden in der Stadt Leipzig weitere rund 3 Millionen generiert. 
 
Der Tourismusverband „Sächsisches Burgen- und Heideland“ e.V. sucht zum 4. Quartal 2020 eine 
geeignete Persönlichkeit als 
 

Geschäftsführer (m/w/d) 
 
Ihre Aufgaben 
 
Führung der Geschäfte des Tourismusverbandes nach Maßgabe der Gesetze sowie der 
Vereinssatzung und unter Beachtung der vom Vorstand und der Mitgliederversammlung gefassten 
Beschlüsse 
 
Personalführung der derzeit 3 Mitarbeiter (davon 2 Projektstellen für das Qualitätsmanagement 
Lutherweg) unter Wahrnehmung der Rechten und Pflichten des Arbeitgebers im Sinne der arbeits- 
und sozialrechtlichen Vorschriften 
 
Vertretung des Verbandes in den übergeordneten Gremien und Organisationen (SMWK, SMWA, 
TMGS, LTV etc. sowie in den Gremien innerhalb des Verbandes (Vorstand, Mitgliederversammlung, 
Arbeitsgruppen) 
 
Pflege der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit bestehenden Mitgliedern und Akquise neuer 
Mitglieder für die DMO 
 
Beantragung, Überwachung und Abrechnung von Fördermitteln in Abstimmung mit der Leipzig 
Tourismus und Marketing Gesellschaft 
 
Entwicklung und Umsetzung der operativ und strategisch konzeptionellen Ausrichtung des 
Verbandes in Rückkopplung mit dem Vorstand 
 
Fortführung der strategischen Destinationsentwicklung in enger Zusammenarbeit mit der Leipzig 
Tourismus und Marketing Gesellschaft 
 
Planung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Dienstleistungsportfolios 
 
Initiierung, Planung, Controlling und Abrechnung von Projekten 
 
Ihr Profil 
 
Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (Diplom oder Master) im Bereich 
Betriebswirtschaft/ Tourismuswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation 
 
Führung – Führungsqualitäten in Bezug auf den Verband und die Mitarbeiter 
 
Team – Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen 
 
Strategie – Visionskraft, strategische Fähigkeiten, analytische und unternehmerisch geprägte 
Denkweise 
 
Umsetzung – Fähigkeit, die Strategien den internen und externen Umfeldbedingungen anzupassen 
und sie umzusetzen, ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstorganisation, schnelle Auffassungsgabe 
 
Fachkompetenz – Know-how in den Bereichen Management, Tourismus und Betriebswirtschaft 
 
Verhandlung – diplomatisches Verhandlungsgeschick, Vermittlungsfähigkeit und 
Kommunikationsstärke 
 
Kooperation – Fähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Partnern 
 
Sprachkenntnisse – fließendes Englisch in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse 
wünschenswert 
 
 
Konnten wir Sie für diese Herausforderung begeistern? 
 
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (inklusive Verfügbarkeit und 
Gehaltsvorstellung), ausschließlich per E-Mail an den Vorsitzenden des Vorstandes: Herrn Henry 
Graichen, Henry.Graichen@lk-l.de 
 
Einsendefrist: 31.03.2020 
 
Für erste Informationen steht Ihnen die bisherige Geschäftsführerin Frau Dr. Katharina Sparrer, die 
Ende 2020 in den Ruhestand wechselt, zur Verfügung unter E-Mail: info@saechsisches-
burgenland.de  oder Tel.: 034327 9660 (Durchwahl: 96612). 

Friedensrichter gesucht
Unter dem Motto Schlichten statt 
Richten tragen Friedensrichterinnen 
und Friedensrichter auch in der Gro-
ßen Kreisstadt Oschatz sowie in den 
Gemeinden Dahlen, Wermsdorf, Lieb-
schützberg, Naundorf, Cavertitz und 
Mügeln dazu bei, dass sich Streithäh-
ne ohne Einschaltung des Gerichtes 
einigen können.

Die Aufgabe der Friedensrichterin 
oder des Friedensrichters besteht 
darin, außerhalb eines Gerichtsver-
fahrens kleine Meinungsverschieden-
heiten und Streitigkeiten zu schlichten 
oder Sühneversuche durchzuführen. 
Dabei ist die Aufgabenpalette des 
Friedensrichters sehr vielfältig, sie 
umfasst u. a. die Schlichtung von 
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ärger 
mit dem Vermieter, aber auch bei 
Hausfriedensbruch, Beleidigung oder 
Sachbeschädigung kann der Frie-
densrichter schlichtend eingreifen. 
Dieses Ehrenamt ermöglicht, dass 
diese Streitigkeiten zeitnah und auch 
kostengünstiger als bei Gericht ge-
klärt werden können.

Für die beiden derzeit in Oschatz tä-
tigen Friedensrichter läuft die Amts-
periode im Sommer ab. Aus diesem 
Grund sucht die Stadt Oschatz wie-
derum interessierte Bürger für dieses 
Ehrenamt. Bewerben kann sich jeder 
zwischen 30 und 70 Jahren, der sich 
berufsmäßig nicht mit Rechtsangele-
genheiten befasst. Gewählt werden 
die Friedensrichter, die für den ge-
samten ehemaligen Altkreis Oschatz 
zuständig sind, vom Stadtrat der Gro-
ßen Kreisstadt Oschatz. Die Wahlpe-
riode dauert 5 Jahre.

Wer in unserem Altkreis Oschatz 
wohnt und Interesse an der Aufga-
be hat, wird gebeten, sich schriftlich 
bis zum 10.04.2020 beim Sozial- 
und Ordnungsamt der Stadtverwal-
tung Oschatz, Neumarkt 1 in 04758 
Oschatz, zu bewerben.

Nähere Auskünfte über das Amt der 
Friedensrichterin oder des Friedens-
richters erhalten interessierte Ein-
wohner unter der Rufnummer 03435 
970-230.
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477;478/1; 478/2; 479; 480; 481; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 
489; 491/2; 491/4; 492/1; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 
501; 502; 503/1; 504; 508; 509; 510; 511; 512/1; 514; 515; 516; 
517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 527; 528; 529c; 531; 532; 
533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544/2; 
544/3; 544/5; 544/6; 546/1; 546/2; 546/3; 547/1; 547/2; 548/1; 
548/2; 549/1; 549/2; 550; 551/2; 551/3; 553; 554; 556; 557/1; 
557/2; 557b; 559; 560a; 561a; 562a; 563/1; 563/2; 563b; 563c; 
563d; 563e; 563f; 563g; 563h; 563m; 563p; 563q, 563r; 563s; 
564/1; 565; 564/2; 566/1; 566/2; 567; 568; 569/1; 571; 572; 573/1; 
575; 576; 577; 578; 579/1; 581; 582; 583/1; 585/1; 585/2; 585/3; 
585/4; 585c; 585d; 585e; 585f; 585g; 585k; 585l; 563l; 585n; 
585p; 585q; 585r; 585s; 585t; 589a; 590/1; 590/3; 590/5; 590/4; 
590a; 591a; 591b; 591c; 592; 593; 594; 595; 596; 597; 617/1; 
618/1; 619; 620/3; 620/4; 621; 622; 623; 624/1; 627; 628; 629; 
630; 631; 632; 633; 634; 635; 636/1; 636/4; 636/5; 636/6; 636/7; 
636/8; 636/9; 636/10; 636h; 636i; 636k; 636l; 636m; 636r; 636s; 
637; 641/2; 642/2; 643/2; 644/2; 645; 687/1; 687/3; 687/5; 688; 
689; 690; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 736; 738; 737a;739; 746; 
748; 749; 751/2; 755; 758; 759/1; 762; 763; 764; 765; 767; 768; 
769; 770; 772; 773; 774; 750; 760; 766; 771

von der Gemarkung Bortewitz
folgende Flurstücke:
476/1; 479

Das Verfahrensgebiet ist auf der vom Landratsamt Nordsach-
sen, Amt für Ländliche Neuordnung – Flurbereinigungsbehörde 
– gefertigten Gebietsübersichtskarte im Maßstab 1 : 25000, die 
als Anlage zu diesem Beschluss beigefügt ist, durch farbige 
Umrandung dargestellt. Die Gebietsübersichtskarte gehört 
nicht zum entscheidenden Teil dieses Beschlusses, sie dient 
der Information über die Lage des gesamten Verfahrensgebie-
tes.
Das festgestellte Verfahrensgebiet umfasst eine Fläche von ca. 
629 ha.

3. Beteiligte
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grund-
stücke, Gebäude und Anlagen sowie die den Grundstücksei-
gentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten sind Teilneh-
mer am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren.

Die Teilnehmer bilden die Teilnehmergemeinschaft. Die Teilneh-
mergemeinschaft entsteht mit dem Anordnungsbeschluss und 
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 16 FlurbG), die 
den Namen

Teilnehmergemeinschaft Börln

führt und ihren Sitz in der Stadt Dahlen hat. Sie untersteht der 
Aufsicht des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländliche 
Neuordnung.

Nebenbeteiligte sind u. a. Inhaber von Rechten an Grundstü-
cken sowie die Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungs-
gebiet gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung von 
Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebietes 
mitzuwirken haben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Flurbereinigungsbeschluss kann innerhalb ei-
nes Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift beim

Landratsamt Nordsachsen
Amt für Ländliche Neuordnung

Hausanschrift: Postanschrift:
Dr.-Belian-Straße 5 04855 Torgau

04838 Eilenburg
oder einem der weiteren Verwaltungsstandorte des Landrat-
samtes Nordsachsen

Schloßstraße 27, 04860 Torgau
Südring 17, 04860 Torgau
Fischerstraße 26, 04860 Torgau

Landratsamt
Amt für Ländliche Neuordnung
AZ: 220-8461.20-N12/LN
Ländliche Neuordnung: Börln
Stadt: Dahlen
Verfahrens- Nr.: N12/LN

I. Flurbereinigungsbeschluss 
1. Anordnung

In der Stadt Dahlen wird aufgrund des § 86 Abs. 1 des Flur-
bereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der heute geltenden 
Fassung i.V.m. § 1 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
des Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zu-
ständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1429), in der heu-
te geltenden Fassung die Durchführung eines vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahrens angeordnet.

2. Verfahrensgebiet

Zum Verfahrensgebiet gehören:
von der Gemarkung Börln
folgende Flurstücke:
8/1; 8/2; 9; 10/1; 10/2; 11; 13; 14a; 15; 16; 17; 18a; 18b; 18c; 18d; 
18f; 18/1; 18/2; 18/3; 18/4; 19; 19a; 20/1; 20/2; 21/2; 21/3; 21/5; 
21/6; 24; 25/2; 25/3; 25/4; 26a; 26/3; 26/4; 26/5; 26/6; 27; 28; 
28a; 28b; 28c; 29; 30; 31; 31a; 32/1; 32/2; 33; 34; 35; 36a; 36/1; 
36/2; 37; 38; 39; 40; 41a; 41; 41/1; 41/2; 42; 44; 45a; 45b; 45/1; 
45/3; 45/4; 46;47; 48; 49; 50/1; 50/2; 51; 52/4; 52/5; 52/6; 52/7; 
53/2; 54; 55; 56/1; 57a; 57b; 57/1; 57/2; 58; 58a; 58b; 58d; 59; 
60; 60a; 61a; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71/1; 71/2; 72; 
73a; 73/1; 73/2; 74; 75; 76; 77/3; 77/4; 78; 79; 80/3; 80/4; 80/5; 
80/6; 84/1; 84/2; 84/3; 84/4; 84b; 85a; 85b; 85/2, 85/3; 85/4; 86; 
87; 89; 91; 92; 93; 94; 94b; 99; 101; 103; 104; 105/1; 114/1; 114/3; 
114/2; 114/4; 114a; 114c; 114d; 114e; 114f; 114g; 114h; 114i; 114k; 
114l; 114m; 114n; 114o; 114q ; 114r; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 
123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 132; 133; 134; 135; 136; 
137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 
150; 151; 153/1; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 
164; 165; 165a; 165b; 166;167; 168; 174; 174a; 177; 178; 179; 
180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 191a; 192; 193; 
194; 195; 196; 197; 198; 199; 199a; 200; 201/4; 201/5; 201/6; 
201/7; 201/8; 201/9; 201/10; 201/11; 201/12; 201/13; 201/14; 
201/15; 201/16; 201/17; 201/18; 202a; 202b; 202c; 202f; 202g; 
202h; 202/1; 202/2; 202/3; 202/4; 202d; 202e; 202i; 205; 206; 
207; 208; 209; 210; 211/1; 211/2; 211/3; 212; 213; 214; 215; 216; 
217; 218; 221; 222; 222a; 222b; 223; 224; 225; 226a; 227; 228; 
229; 231; 232; 235; 239; 241; 242; 243; 244; 226; 230; 240; 245; 
246; 247; 248; 249; 250; 251; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 
260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 
273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 
286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 
299; 300; 301; 302; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 315; 316; 
317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 329; 331; 
333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 
346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 
359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 369; 370; 371; 372; 373; 
374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 
387; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 
400; 401; 402; 402a; 403; 404; 405; 405a; 406; 407; 408; 410; 
411; 413; 413a; 414; 414/1; 414a; 415; 416; 417; 418; 419; 421; 
422; 423; 424; 425; 426; 426a; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 
434; 435; 436; 437; 438; 440; 442; 443; 444; 446; 447; 448; 449; 
450/2; 451; 452/2; 454/1; 454/2; 454/3; 454/4; 454b; 455; 456; 
457/4; 457/5; 462/1; 463a; 464/1; 464/2; 465a; 466; 467; 468; 
469/1; 469/2; 470; 471/1; 471/2; 472; 473/2; 473/3; 474; 475; 476; 
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b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterras-
sen u.ä. Anlagen dürfen nur mit Zustimmung des Land-
ratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung 
errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt 
werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).

Sind entgegen den Bestimmungen nach a) und b) Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, 
so können diese im Verfahren unberücksichtigt bleiben. Das 
Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung 
kann den früheren Zustand auf Kosten der betreffenden Betei-
ligten wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung 
dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).

c) Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, so-
weit landeskulturelle Belange, insbesondere des Natur-
schutzes und der Landespflege, nicht beeinträchtigt wer-
den, mit Zustimmung des Landratsamtes Nordsachsen, 
Amt für Ländliche Neuordnung beseitigt werden (§ 34 
Abs. 1 Nr. 3 FlurbG).
Bei Verstößen gegen diese Vorschrift muss das Landrat-
samt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung Ersatz-
pflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).

d) Von der Bekanntgabe des Anordnungsbeschlusses bis zur 
Ausführungsanordnung bedürfen Holzeinschläge, die den 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung über-
steigen, der Zustimmung des Landratsamtes Nordsach-
sen, Amt für Ländliche Neuordnung; die Zustimmung darf 
nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt 
werden (§ 85 Nr. 5 FlurbG).
Sind Holzeinschläge ohne Zustimmung des Landratsamtes 
Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung vorgenom-
men worden, so kann es anordnen, dass derjenige, der das 
Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach 
den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ord-
nungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG).

Verstöße gegen die Anordnungen zu Ziffer 3, Buchstaben b), 
c) und d) sind Ordnungswidrigkeiten i.S. des § 154 FlurbG und 
können mit Geldbußen geahndet werden. Es gelten die Bestim-
mungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG).

4. Datenschutz

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten natürlicher Personen im Rahmen des Flurberei-
nigungsverfahrens können auf der Internetseite des Landrat-
samtes Nordsachsen (https://www.landkreis-nordsachsen.de/
datenschutz-a-7905.html) eingesehen werden oder sind beim 
Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung, 
Dr.-Belian-Straße 5 in 04838 Eilenburg zu erhalten.

Hinweis zu den Auslegungszeiten und dem Auslegungsort des 
Flurbereinigungsbeschlusses Börln mit Begründung und Karte

Verfahren: Börln
Stadt: Dahlen
lfd. Nr.: N12/LN
In der Gemeindeverwaltung Wermsdorf, Altes Jagdschloss 1, 
04779 Wermsdorf, liegt ab dem 20. Januar 2020 während der 
Sprechstunden

dienstags 9 – 12 Uhr
donnerstags 9 – 12 Uhr und 13 – 17.30 Uhr
freitags 9 – 12 Uhr
sowie nach vorheriger telefonischer Absprache
der Flurbereinigungsbeschluss Börln bestehend aus:

I Flurbeschluss
II Hinweise zum Anordnungsbeschluss
III Begründung
und Karte
zwei Wochen lang zur kostenlosen Einsichtnahme durch jeder-
mann aus.

Wermsdorf, den 19.02.2020 

Dr.-Belian-Straße 4 und 5, 04838 Eilenburg
Richard-Wagner-Straße 7a, 04509 Delitzsch
Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz

einzulegen.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt wer-
den. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen.
Die Zugangseröffnung für die elektronische Übermittlung mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur erfolgt über die 
E-Mail-Adresse eu.dlr@lra-nordsachsen.de.
Die Schriftform kann auch durch Versendung eines elektro-
nischen Dokuments mit der Versandart nach § 5 Abs. 5 des 
De-Mail-Gesetzes („absenderbestätigt“) ersetzt werden. Die 
Zugangseröffnung hierfür erfolgt über die E-Mail-Adresse 
poststelle@lra-nordsachsen.de-mail.de.

Eilenburg, den 02. Januar 2020

gez. Wirsching
Amtsleiter DS
Amt für Ländliche Neuordnung

II. Hinweise zum Anordnungsbeschluss 
1. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind 
nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb von drei Monaten nach der 
Bekanntmachung dieses Beschlusses schriftlich beim Landrat-
samt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung, 04855 Tor-
gau, oder zur Niederschrift beim Landratsamt Nordsachsen, Amt 
für Ländliche Neuordnung, Dr.-Belian-Straße 5, 04838 Eilenburg, 
als zuständige Flurbereinigungsbehörde anzumelden. Die Frist 
beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung.
Auf Verlangen des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Länd-
liche Neuordnung hat der Anmeldende sein Recht innerhalb 
einer vom Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neu-
ordnung zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist wird der Anmeldende nicht mehr beteiligt.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist ange-
meldet oder nachgewiesen, so kann das Landratsamt Nord-
sachsen, Amt für Ländliche Neuordnung die bisherigen Ver-
handlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 
FlurbG). Der Inhaber eines nicht aus dem Grundbuch ersicht-
lichen Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung ein-
getretenen Fristenablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 
Abs. 3 FlurbG).

2. Aufforderung zur Grundbuchberichtigung

Die Angaben über Rechtsverhältnisse an den Grundstücken im 
Verfahrensgebiet erhebt das Landratsamt Nordsachsen, Amt 
für Ländliche Neuordnung aus dem Grundbuch. Um Nachteile 
zu vermeiden, wird dringend empfohlen, die Eintragungen im 
Grundbuch zu überprüfen und erforderliche Berichtigungen zu 
beantragen. Dazu genügt es in der Regel, den Grundbuchäm-
tern die entsprechenden Urkunden wie Erbschein, Erbvertrag, 
Testament, Zuschlagsbeschluss etc. vorzulegen.
Grundbucheinsicht und Auskünfte sind gebührenfrei. Für die 
Berichtigung des Grundbuches sind in bestimmten Fällen ge-
bührenrechtliche Vergünstigungen vorgesehen.

3. Zeitweilige Eigentumsbeschränkungen

Von der öffentlichen Bekanntmachung des Beschlusses bis zur 
Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes gelten folgende 
Eigentumsbeschränkungen:

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländliche 
Neuordnung nur Änderungen vorgenommen werden, die 
zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören (§ 34 
Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).
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(Kopien können auch in der Oberschule Wermsdorf ausge-
fertigt werden)

Außerdem werden der Wahlpflichtunterricht ETHIK oder RELI-
GION sowie weitere persönliche Angaben erfasst.

Informationen der Vereine

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Luppa

v. l. n. r.: stellv. Wehrleiter Frank Weise, stellv. Gemeindewehrleiter 
Rainer Kutsche, Ortschaftsratsvorsitzender und ehem. Hauptamts-
leiter Lutz Abitzsch, Hauptamtsleiterin Katja Hannß, Kamerad Flo-
rian Thomas, Wehrleiter Marcel Heinitz, Bürgermeister Matthias 
Müller und Kamerad Justin Portzen. Foto: Loris Heinze

Am Freitag, 24. Januar 2020, lud die Freiwillige Feuerwehr Luppa 
zur Jahreshauptversammlung in das Feuerwehrgerätehaus im 
Oberdorf ein. Wehrleiter Marcel Heinitz zog Bilanz über das zu-
rückliegende Jahr. Zu insgesamt 30 Einsätzen mussten die Ka-
meradinnen und Kameraden im Jahr 2019 ausrücken. 16 Einsät-
ze davon waren Technische Hilfeleistungen wie Sturmschäden, 
Wasserschäden und Verkehrsunfälle und auf Grund des tro-
ckenen Sommers kam es zu 10 Brandeinsätzen auf Feldern, im 
Wald, am Bahndamm, einer Strohpresse und einem Wohnungs-
brand. Von den 79 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Lup-
pa gehören 35 zur aktiven Gruppe. Darauf ist Wehrleiter Marcel 
Heinitz besonders stolz, denn mit dieser Anzahl an Mitgliedern 
konnte zu jeder Tages- und Nachtzeit ausgerückt werden und er 
hofft, dass auch zukünftig die Tagesbereitschaft weiter aufrecht 
erhalten werden kann. Wehrleiter Marcel Heinitz bedankte sich 
bei allen aktiven Kameraden für ihren Einsatz und vergaß auch 
nicht, die Familien und Arbeitgeber zu erwähnen, ohne deren 
Verständnis ein solches Ehrenamt nicht möglich sei.
Weiter betonte er wie froh er und seine Kameraden und Ka-
meradinnen über die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde-
verwaltung und dem Landkreis sowie den anderen Ortswehren 
und der Gemeindewehrleitung sind. Bürgermeister Matthias 
Müller gab das Lob zurück und ergänzte wie froh er ist, dass 
er sich auf die Luppaer verlassen kann auf Grund der stabilen 
Einsatzbereitschaft und der kontinuierlichen Jugendarbeit.
Auch Jugendwart Justin Portzen zog zur Jahreshauptver-
sammlung Bilanz über die zurückliegenden zwölf Monate. Ak-
tuell gehören 20 Kinder und Jugendliche zur Luppaer Jugend-
feuerwehr. Auf Grund des hohen Zuspruchs sind Loris Heinze 
und Florian Thomas als Jugendwart ausgebildet worden. 2019 
absolvierten die Mitglieder über 30 Dienste in 110 Stunden. 
Besonderer Höhepunkt war der Berufsfeuerwehrtag, an dem 
die Kinder und Jugendlichen selbst eine 24-stündige Einsatz-
bereitschaft simulierten und Aufgaben bewältigen mussten wie 
zum Beispiel eine Ölspur beseitigen, eine Straße von einem 
umgestürzten Baum beräumen, Verletzte bergen und Löschar-
beiten durchführen.
Vorausschauend auf das bevorstehende Jahr hob Wehrleiter 
Marcel Heinitz das 110-jährige Bestehen der Luppaer Wehr 

Informationen aus der Oberschule

Tag der offenen Tür an der Oberschule 
Wermsdorf

Freitagabend und es herrscht dichtes Gedränge in den Räumen 
unserer Schule. Viele Grundschüler haben sich mit ihren Eltern 
auf den Weg gemacht und wollen die Oberschule kennenlernen, 
aber auch ehemalige Schüler kamen zurück an ihre alte Wirkungs-
stätte. Das Motto des diesjährigen Tages der offenen Tür lautete: 
Wir bringen Steine ins Rollen. Beim Rundgang durch die Räume 
erhielten die Gäste einen Einblick in die Unterrichtsarbeit, kamen 
mit Lehrern und Elternvertretern ins Gespräch und lernten auch 
die Besonderheiten unserer Schule kennen. Dazu gehört auch 
das Projekt Lernen im Betrieb, das von zwei Schülerinnen der 9. 
Klasse vorgestellt wurde. Seit diesem Schuljahr absolvieren die 
Neuntklässler aller 14 Tage einen Unterrichtstag in Wermsdorfer 
Betrieben, um Einblicke in verschiedene Berufe zu erhalten. Auch 
der Schulförderverein war wieder mit vertreten und warb um neue 
Mitglieder. Auf einer Informationstafel war zu sehen, welche Pro-
jekte in den vergangenen Jahren finanziell unterstützt wurden. 
Nach den Winterferien beginnt die Anmeldung für die neuen 
fünften Klassen. Genaue Termine und Zeiten erfahren Sie nach-
folgend im Amtsblatt und auf unserer Homepage www.ober-
schule-wermsdorf.de. Dort gibt es auch weitere Bilder zum Tag 
der offenen Tür.

Heike Seidel
Oberschule Wermsdorf

Schulanmeldetermine Klasse 5 für die 
Oberschule Wermsdorf

Montag, 24.02.2020, 07:30 Uhr – 10:30 Uhr
im Sekretariat der Oberschule

Dienstag, 25.02.2020, 07:30 Uhr – 10:30 Uhr
im Sekretariat der Oberschule

Mittwoch, 26.02.2020, 07:30 Uhr – 10:30 Uhr, 13:00 Uhr – 
18:00 Uhr
im Sekretariat der Oberschule

Donnerstag, 27.02.2020, 07:30 Uhr – 10:30 Uhr, 13:00 Uhr – 
18:00 Uhr
im Sekretariat der Oberschule

Freitag, 28.02.2020, 07:30 Uhr – 10:30 Uhr
im Sekretariat der Oberschule

Außerhalb der angebotenen Zeiten besteht die Möglichkeit te-
lefonisch unter 034364 51591 einen anderen Termin zur Anmel-
dung zu vereinbaren.
Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen mitzubringen:
- Original der Bildungsempfehlung
- Kopie des Halbjahreszeugnisses
- Kopie der Geburtsurkunde unter Vorlage des Originals
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Leider konnte er nicht an der Auszeichnungsveranstaltung teil-
nehmen, deshalb wurde Kamerad Holger Kunow an diesem 
Abend für 50 Jahre aktiven Dienst mit der Verleihung des Feu-
erwehrehrenzeichens in Gold geehrt.

Feuerwehr Collm

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
des Turnvereins Wermsdorf

Termin: Mittwoch, den 04.03.2020
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Wermsdorf
Hiermit laden wir alle TVW-Mitglieder, Eltern unserer Vereins-
kinder, Ehrenmitglieder und Gäste recht herzlich zu unserer 
Jahreshauptversammlung ein.

Tagesordnung:
• Rechenschaftsbericht, Kassen- und Kassenprüfbericht
• Diskussion zu den Berichten
• Anträge und Ehrungen
• Beschluss zum Haushalt und den Beiträgen
• Wahl des neuen Vorstandes, der Jugendleitung und der 

Revisionskommission

Der Vorstand des TV Wermsdorf

Einladung zur Hauptversammlung

Jagdgenossenschaft Wermsdorf

Die Hauptversammlung der Jagdgenossenschaft Wermsdorf 
findet am 27.03.2020 um 19.00 Uhr im Gasthof „Zur Guten 
Quelle“ in Wermsdorf statt.
Alle Feld- und Waldeigentümer der Gemarkung Wermsdorf 
sind eingeladen.

Vorschlag zur Tagesordnung:
1. Rechenschaftslegung/Entlastung des Vorstandes
2. Beschluss zur Auszahlung Jagdpacht
3. Bericht des Jagdpächters
4. Sonstiges

Andreas Scheller
Jagdvorsteher

hervor. Dies soll am 30. April und 1. Mai 2020, mit Lampionum-
zug, Tag der offenen Tür, Schauvorführung der Jugendwehr 
und Tanz im Speicher, gefeiert werden.

Feuerwehr Luppa

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Collm

v. l. n. r.: Gemeindewehrleiter Lutz Frenzel, Hauptamtsleiterin 
Katja Hannß, Bürgermeister Matthias Müller, Kamerad Steffen 
Neugebauer, Kamerad Holger Kunow, Kameradin Lysann Tan-
gelst, dahinter die stellv. Wehrleiter Andre Möbius und Michael 
Jenetzky und Wehrleiter Heiko Lippert

Am Freitag, 17. Januar 2020, lud die Freiwillige Feuerwehr Collm 
ihre Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in das Gerätehaus 
ein. Wehrleiter Heiko Lippert eröffnete die Versammlung und be-
gann mit dem Rechenschaftsbericht des Jahres 2019. Zehn ab-
solvierte Einsätze im Jahr 2019 stellen einen Höchstwert in der 
Geschichte der Collmer Wehr dar. Vier Mal wurden sie zu Einsät-
zen in der eigenen Ortslage und sechs Mal im Gemeindegebiet 
parallel mit anderen Ortswehren alarmiert. Die Einsätze reichten 
von Stoppelfeldbränden, ein Bahndammbrand, drei Einsätze 
wegen Sturmschäden bis hin zur Beseitigung einer Ölspur. Im 
Jahr 2019 führte die Collmer Wehr 15 Ausbildungsdienste durch. 
In praktischen Ausbildungen festigten sie die Handhabung der 
Technik und übten u.a. mehrfach den Ablauf des Löschangriffs 
nach FwDV3. Bei Vorortbegehungen besprachen sie die Einsatz-
taktik bei Schwerpunktobjekten im Ort und machten sich mit den 
Standorten der Hydranten vertraut. In der Theorieausbildung wur-
den UVVs, die Ausrückeordnung und Satzungen besprochen.
Die Atemschutzgeräteträger absolvierten wieder erfolgreich die 
Torgauer Atemschutzstrecke.
Kamerad Steffen Neugebauer absolvierte erfolgreich die Ausbil-
dung zum Truppführer und zum Maschinisten. Kamerad Mirko 
Schumann ist jetzt auch als Maschinist ausgebildet. Steffen Neu-
gebauer und Heiko Lippert haben die Berechtigung erlangt eine 
Motorkettensäge im Feuerwehrdienst zu führen. Im Jahr 2020 ist 
die Freiwillige Feuerwehr Collm in der glücklichen Lage gleich zwei 
Kameraden zu Lehrgängen an die Landesfeuerschule schicken zu 
dürfen. Wehrleiter Heiko Lippert dankte an dieser Stelle allen akti-
ven Kameraden für ihre ständige Einsatz- und Ausbildungsbereit-
schaft. Ein Dankeschön für die sehr gute Zusammenarbeit, die Be-
reitstellung der notwendigen Ausrüstungen und die Sanierung des 
Gerätehaus-Daches ging an die Gemeindeverwaltung Wermsdorf 
und an die fleißigen Bauhofmitarbeiter für ihre geleistete Arbeit 
um das Gerätehaus. Die Freiwillige Feuerwehr Collm hat 28 Mit-
glieder, davon 15 Aktive. Das 29. Mitglied steht schon interessiert 
bereit. Zum Schluss der Versammlung nahm der Wehrleiter noch 
2 Beförderungen vor. Die im vorigen Jahr eingetretene Kameradin 
Lysann Tangelst wurde zur Feuerwehrfrauanwärterin befördert. 
Kamerad Steffen Neugebauer, ein sehr engagierter und motivier-
ter Feuerwehrmann, der im letzten Jahr drei Lehrgänge erfolgreich 
abgeschlossen hat wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Ei-
ner der zuverlässigsten und aktivsten Kameraden, der seit seinem 
16. Lebensjahr aktives Mitglied in der Wehr ist konnte im vorigen 
Jahr sein 50-jähriges Dienstjubiläum feiern. 
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An alle Vereine der Gemeinde Wermsdorf! 
 

Liebe Vereinsvorsitzende, liebe Mitglieder, 

wie in jedem Jahr gewährt die Gemeinde nach den allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen Zuschüsse zur 

Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Arbeit gemeinnütziger Vereine. Es besteht kein 

Rechtsanspruch auf Gewährung eines Zuschusses. Wir weisen darauf hin, dass insbesondere Wert auf die 

Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit gelegt wird. 

Da sich auch Ansprechpartner, Telefonnummern und Bankverbindungen im Laufe der Zeit ändern können, 

möchten wir Sie neben der Beantragung der Vereinsunterstützung bitten, das unten stehende Formular zur 

Aktualisierung der Vereinskontakte auszufüllen und dies bis spätestens zum 15.04.2020 in der 

Gemeindeverwaltung Wermsdorf abzugeben. Spätere Anträge können nicht beachtet werden. 

An dieser Stelle möchten wir uns für das Engagement unserer Vereine und die gute Zusammenarbeit recht herzlich 

bei allen Vereinen und ihren Mitgliedern bedanken. 

Touristinformation Wermsdorf 

Altes Jagdschloß 1 - 04779 Wermsdorf - Tel: 034364 81132 Fax:034364 81131 - info@wermsdorf.de 

 

Antrag auf Vereinsförderung 2020 
 

Hiermit stellt der Verein:  .............................................................................................................................. 

 

Ansprechpartner:  .............................................................................................................................. 

 

für     .............................................................................................................................. 

 

 

.............................................................................................................................. 

 (Grund der Unterstützung z. B. Jubiläen, Traditionsfeste etc.) 

 

einen Antrag auf finanzielle Unterstützung in Höhe von  ........  

 

.............................................................................  ............................................................................. 

  Datum        Unterschrift 

 

 

Aktualisierung Vereinskontakt 

 

Name des Vereins: 

. .................................................................................. 

 

Vereinsvorsitzende /-r: 

. .................................................................................. 

 

Anschrift: 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

 

Telefon:  . .......................................................... 

Fax:  . .......................................................... 

Mitgliederzahl:  . ........................ 

davon    . ........................  Erwachsene 

und   . ........................  Kinder 

 

Bankverbindung: 

Bank:  . .......................................................... 

IBAN:  . .......................................................... 

BIC:  . .......................................................... 

 

Mail:   . .......................................................... 

Internet: . ...........................................................
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Vertragsärztlicher Notfalldienst

Bei der Vermittlung von Hausbesuchen muss der Patient bei 
der Vermittlung für den vertragsärztlichen Notfalldienst unter 
116117 anrufen und den für den Patienten diensthabenden Arzt 
erfragen.
Zu den Zeiten des vertragsärztlichen Notfalldienstes
- an Werktagen von 19.00 bis 7.00 Uhr,
- mittwochs und freitags ab 14.00 Uhr,
- an Samstagen, Sonn- und Feiertagen rund um die Uhr
wird ein diensthabender Arzt die in dringenden Fällen erfor-
derlichen Hausbesuche im Notfalldienstbereich durchführen.
An den Wochenenden finden regulär Sprechstunden statt. Die 
Sprechzeiten können in der entsprechenden Arztpraxis erfragt 
werden.
Für lebensbedrohliche Zustände, wie Bewusstlosigkeit, hef-
tiger Brustschmerz, schwere Atemnot, bei starken Blutungen 
sowie schweren Unfällen ist der Rettungsdienst zuständig und 
rund um die Uhr über den Notruf 112 bei Bedarf zu erreichen.

Veranstaltungen

Sprech- und Öffnungszeiten

Gemeindeverwaltung  
Wermsdorf

Montag geschlossen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Telefon: 034364 811-0
E-Mail: info@wermsdorf.de

www.wermsdorf.de

Das Einwohnermeldeamt hat an folgenden Samstagen von 
9.00 – 11.00 Uhr für Sie geöffnet: 22.02.2020 und 21.03.2020. 
Außerhalb der bekannten Öffnungszeiten sind Termine nach te-
lefonischer Absprache möglich.

Touristinformation  
Wermsdorf

Altes Jagdschloß 1, 04779 Wermsdorf

Telefon: 034364 81132
E-Mail: info@wermsdorf.de
Montag - Freitag 10.00 Uhr - 14.00 Uhr

Zentralbibliothek Wermsdorf

im Fachkrankenhaus Hubertusburg gGmbH
Gebäude 63 (ehemals Poliklinik)/ 
Krankenhausverwaltung

Montag 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Dienstag 10.00 - 14.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 10.00 - 13.00 Uhr
Telefon: 034364 62251
Fax: 01212-5-1673-8546
E-Mail: bibliothek_wermsdorf@kh-hubertusburg.de

Polizeiposten Wermsdorf

Telefon: 034364 88380
Dienstag 10.00 – 14.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 18.00 Uhr

Abwasserzweckverband „Oberes Döllnitztal“

Mügeln - Ortsteil Glossen, Mügelner Landstraße 4
(ehemaliges Verwaltungsgebäude der Gemeinde)

zu folgenden Geschäftszeiten:
Montag: geschlossen – nach Vereinbarung
Dienstag: 09:00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen – nach Vereinbarung
Donnerstag: 09:00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12.00 Uhr

Telefon:
Frau Röber 034362 2384-11 c.roeber@azvmuegeln.de
Frau Haubold 034362 2384-10 e.haubold@azvmuegeln.de
Herr Wache 034362 2384-12 th.wache@azvmuegeln.de
Fax: 034362 2384 14

Schiedsstelle in Oschatz

Jeder Bürger der Gemeinde Wermsdorf hat die Möglichkeit bei 
Bedarf, z. Bsp. bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, die Schieds-
stelle in Anspruch zu nehmen. Der Friedensrichter kann bei 
Rechtsstreitigkeiten schlichtend tätig werden.

Termine rund um die 
775-Jahr-Feier Liptitz

28. Februar 2020, 19 Uhr: Bürgertreffen zum 
Thema 775-Jahr-Feier. Es steht die Organisation der 
Feierlichkeiten auf der Tagesordnung. Ideengeber, 
Helfer und Interessierte sind herzlich willkommen.

10. März 2020, 19 Uhr: Liptitzer schreiben ihre 
Geschichten. Ziel: Ein Tagebuch mit vielen Auto-
ren. Jana Brechlin, Kerstin Pörschmann und Bar-
bara Scheller werden gut zuhören und die Liptit-
zer beim Geschichten aufschreiben unterstützen. 
Gern schauen unsere Helfer mit Euch auch Eure 
Fotos aus der guten alten Zeit an.

Am 21. März 2020 um 17 Uhr wird im Liptitzer 
Kirchgarten ein Baum gepflanzt. Es wird der Ju-
biläumsbaum der Liptitzer werden. Mit einer his-
torischen Führung wird das Gelände rund um die 
Kirche von Andreas Scheller vorgestellt. Um 18.22 
Uhr hoffen wir auf einen leuchtenden Abendhim-
mel zum Sonnenuntergang.

Andreas und Barbara Scheller
im Namen des Sportvereins und der Kirchgemeinde
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Zeltlager für Kinder und Jugendliche  
in Wermsdorf in diesem Jahr  
unter dem Thema PIRATEN

Das SOLA Leipzig ist ein christliches Ferienlager, das in Werms-
dorf seit nun 20 Jahren Sommerlager (SOLA) anbietet. Es wird 
fast ausschließlich ehrenamtlich bewerkstelligt, wofür jährlich 
etwa 100 Mitarbeiter aus ganz Deutschland zusammenkom-
men. Eine Woche sind jeweils Teens zwischen 12 und 15 Jahren 
und Kids zwischen 9 und 12 Jahren auf der Wiese am Lindigt 
um eine spannende Welt zu erleben. Denn jedes Jahr steht un-
ter einem Thema. Das eine Jahr sind wir Goldgräber, die nach 
Reichtum und dem Glück des Lebens suchen, das andere Jahr 
sind wir das Volk Israel, dass durch viele Wunder Ägypten den 
Rücken kehrt. Dieses Jahr werden wir als Piratencrew verbor-
gene Schätze suchen und plündern.
Wir arbeiten dabei erlebnispädagogisch. Kids und Teens er-
leben ihre Grenzen, profitieren aus Teamarbeit und lernen auf 
dem SOLA das ganz andere Leben kennen. Hier gibt es keine 
Smartphones, keine Betten und keine Langeweile. Dafür aber 
Abenteuer und tolle Menschen. Unterm Strich: das Sommer-
erlebnis für Kids und Teens!
Anmeldung: auf www.sola-leipzig.de
SOLA für Familien unter dem Thema „Noah“: 04. - 07.08.2020
SOLA I:  12 – 15 Jahre 09. - 15.08.2020
SOLA II: 9 – 12 Jahre 17. - 23.08.2020
Kosten: 140 €, bei Anmeldung oder Zahlung nach dem 
31.05.2020 zzgl. 20 € Bearbeitungsgebühr.
Rabatt für das zweite und jedes weitere teilnehmende Ge-
schwisterkind: 20 €
Finanzielle Unterstützung über das Teilhabepaket ist möglich.

Ansprechpartner: Christine Pohl, E-Mail: christine@sola-leip-
zig.de, 0151 22076523
Veranstalter: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Jacobst-
raße 17, 04105 Leipzig, in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Kirchen und Gemeinden aus Leipzig und Umgebung.

Die Fayence- und Steingut- 
Manufaktur Schloss Hubertus-

burg – ein Wirtschaftskrimi

Ein Vortrag von Manfred John

Wann: 28.02.2020, 19 Uhr
Wo: Hotel „Goldner Hirsch“ Wermsdorf
Wussten Sie schon, dass durch 
diese Manufaktur um 1800 die 
Hälfte der Wermsdorfer Ein-
wohner Arbeit und Brot hat-
ten? Dessen Inspektor Förster 
scheute sich dabei nicht, die 
Unternehmerfamilie Guichard 
in Magdeburg aufzusuchen, 
um an das Geheimnis des eng-
lischen Steingutes zu kommen. 
Die Inhaber der dortigen Manufaktur waren ausgerechnet der 
Vater und Bruder des Majors Guichard, auch Quintus Icili-
us genannt, der 1761 ohne Skrupel Hubertusburg so gründ-
lich zerstört und geplündert hatte. Förster beraubte wiederum 
die Engländer ihres Markenzeichens „Wedgwood“ auf ihren 
Steinzeug-Erzeugnissen. Napoleon hatte eine Kontinentalsper-
re über England verhängt und ließ keine Waren nach Europa 
exportieren. Diese Markenware begann man nun in Hubertus-
burg in Form und Ware zu kopieren. Wenn der eine oder andere 
Wermsdorfer noch ein solches Erbstück mit dem gefälschten 
Stempel „Wedgwood“ besitzt, so muss es nicht aus England, 
sondern kann aus Wermsdorf stammen. In einem Bildvortrag 
wird Ihnen an diesem Abend Manfred John auch manches edle 
Erzeugnis der Wermsdorfer Manufaktur zeigen können.

Heimat- und Verschönerungsverein Wermsdorf e.V.
www.heimatverein-wermsdorf.de
www.facebook.com/heimatvereinwermsdorf
www.instagram.com/heimatvereinwermsdorf
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www.region.leipzig.travel

Barockmusik für Posaune und Orgel  
mit Werken von J.G. Albrechtsberger,  
G. Frescobaldi, H. Schütz und D. Buxtehude. 
Julia Nagel – Barockposaune 
Thomas Stadler – Orgel

Eröffnung der Orgelsaison

AnKlang Konzert 2020

Freier  
Eintritt!

www.faszination-orgel.de

Sonntag, 29. März 2020 
17 Uhr in der Schlosskapelle  
St. Hubertus in Wermsdorf
Führung Schlosskapelle 16 Uhr

Feier zum Internationalen Frauentag  
in Calbitz

Wir laden alle Frauen von Calbitz, Kötitz, Malkwitz 
und Umgebung zu einem lustigen Nachmittag bei 
Kaffee und Kuchen in unser Vereinshaus „Lämmchen“
ein.

Programm: Zauberkunst mit Witz und Charme hautnah 
erleben

Datum: Sonnabend, dem 7. März 2020, Beginn: 15:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Heimatverein Calbitz e.V.
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Veranstaltungen in der Gemeinde Wermsdorf 2020

FEBRUAR
23.02.2020, 
14:30 Uhr

Bildfeier Gaststätte Malkwitz Heimatverein „Traditionspflege“ Malkwitz e. V., 
Herr Leuschner, heimatverein@malkwitz-sachsen.de, 
www.malkwitz-sachsen.de

MÄRZ
07.03.2020, 
15:00 Uhr

Frauentagsfeier 
im „Lämmchen“

„Lämmchen“, Calbitz Heimatverein Calbitz e. V., Frau Abert, 
elfrun-abert@gmx.de, www.calbitz.de

21.03.2020 Jahreshauptversammlung
Traditionspflegeverein
Malkwitz e. V.

Malkwitz Heimatverein „Traditionspflege“ Malkwitz e. V., 
Herr Leuschner, heimatverein@malkwitz-sachsen.de, 
www.malkwitz-sachsen.de

26.03.2020, 
18.30 Uhr

Verkehrsteilnehmer-
schulung

FF Collm Gerätehaus Feuerwehr Collm, Heiko Lippert, ff.collm@gmail.com

28.03.2020, 
10:00 Uhr

Osterbaumschmücken Spielplatz vor der Kin-
dertagesstätte Wirbel-
wind Calbitz

Heimatverein Calbitz e. V., 
Frau Abert, elfrun-abert@gmx.de, www.calbitz.de

29.03.2020, 
17:00 Uhr

AnKlang-Konzert 
Barockmusik für Posaune
und Orgel

Schlosskapelle St. Hu-
bertus Wermsdorf/Hu-
bertusburg

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, 
info@ltm-leipzig.de

Kursangebote März + April 2020, Ronny Schmidt (päd. Mitarbeiter) 04758 Oschatz,  
Am Zeugamt 3, Tel. 03435 922444, Fax 03423 700442911

02.03. IFOZ50100 Computer Einsteigerkurs für Senioren
09.03. IFOZ42208 Spanisch Aufbau Kurs A2
10.03. IFOZ10554 Handlungsperspektiven bei auffälligem Verhalten
16.03. IFOZ21400 Nähen lernen f. Einsteiger/Hobbyschneider
16.03. IFOZ21401 Zuschneiden und Nähen f. Fortgeschrittene
18.03. IFOZ21001 Klöppeln, Frühjahr- und Sommermotive
27.03. IFOZ30050 Erzählcafé Gesundheit und Lebensfreude
04.04. IFOZ21402 Die Kunst des Bierbrauens
07.04. IFOZ10555 Traumatisiert! Und was nun?
22.04. IFOZ30106 Vyana Yoga
22.04. IFOZ30150 Vyana Meditationen

Informationen und Anmeldungen unter: www.vhs-nordsachsen.de

Hier treffen sich Senioren

Jahresvorschau 2020 für unsere Seniorinnen und Senioren

Seniorennachmittage 1x im Monat

jeden 1. Mittwoch Wermsdorf, Liptitz, Mahlis und Gröppen-
dorf, 
Beginn: 14:00 Uhr

jeden 2. Dienstag Calbitz Gaststätte „Grüne Tanne“, 
Beginn: 14:30 Uhr

jeden 4. Dienstag Luppa in der Feuerwehr Luppa, 
Beginn: 14:00 Uhr

jeden 2. Montag Malkwitz im Agrargut Malkwitz, 
Beginn: 14:00 Uhr

Gemeinsame Veranstaltungen aller Ortsteile

1. Juli 2020 Sommermodenschau

Achtung Terminänderung!!!
29. Juli 2020 Sommerfest
Dezember 2020 Weihnachtsfeiern
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Geplante Seniorenreisen

09.03.2020 Frauentag und Schlachte-Festessen im Linden-
vorwerk, Frohburg
Preis: 59,00 € pro Pers.

20.04.2020 Frühlingsfest bei der Singenden Wirtin, Finster-
walde
Preis: 59,00 € pro Pers.

18.05.2020 Elbtal Dresden neu entdecken
15.06.2020 Spargelessen in der Räuberschenke, Oederan

Preis: 59,00 € pro Pers.

Achtung Terminänderung!!!
27.07.2020 Tagesfahrt Neudorfer Suppenmuseum und 

Pöhlagrund
Preis: 66,00 € pro Pers.

16.09.2020 Meißner Blick, Klipphausen, Bergspektakel
Preis: 59,00 € pro Pers.

14.10.2020 Dorfchemnitz – Blockhausen
Preis: 59,00 € pro Pers.

26.11.2020 Weihnachtsfahrt, Forsthof Waidmannsheil, Ben-
newitz
Preis: 73,00 € pro Pers.

Änderungen/Ergänzungen vorbehalten!

Ich freue mich über Ihre Teilnahme und stehe Ihnen für Fragen 
und Informationen gern zur Verfügung.

Ihre Seniorenbetreuerin Heike Rode

Hier treffen sich Senioren  
im März 2020

4. März
14:00 Uhr

Wermsdorf, Liptitz, Mahlis und Gröppendorf
Landgasthof „Zur guten Quelle“ Wermsdorf
Gemütliches Beisammensein

10. März Calbitz in der Gaststätte „Grüne Tanne“ Calbitz
14:30 Uhr Gemütliches Beisammensein

Achtung Terminänderung!!!
16. März Malkwitz im Kulturraum des Agrargutes Malkwitz
14:00 Uhr Gemütliches Beisammensein
24. März Luppa in der Feuerwehr
14:00 Uhr Gemütliches Beisammensein
25. März Collm und Lampersdorf „Im kleinen Café“ Collm
14:00 Uhr Gemütliches Beisammensein

Änderungen vorbehalten!!!

Ihre Seniorenbetreuerin
Heike Rode

Herzliche Glückwünsche unseren  
Seniorinnen und Senioren im März 2020

Wermsdorf mit Reckwitz
Herr Klaus Starke am 02.03. zum 70. Geburtstag
Frau Kristina Gasch am 06.03. zum 75. Geburtstag
Frau Ingeburg Seidel am 14.03. zum 90. Geburtstag
Herr Dieter Simon am 14.03. zum 70. Geburtstag
Herr Werner Hibsch am 18.03. zum 75. Geburtstag
Frau Ingeburg Stein am 18.03. zum 85. Geburtstag
Frau Edeltraut Tomanek am 20.03. zum 70. Geburtstag
Herr Günter Heidler am 22.03. zum 80. Geburtstag
Frau Eveline Kott am 28.03. zum 70. Geburtstag
Herr Udo Seidlitz am 29.03. zum 85. Geburtstag
Calbitz
Frau Roswitha Scharf am 06.03. zum 70. Geburtstag
Frau Regina Boike am 18.03. zum 70. Geburtstag
Herr Rolf Haferlandt am 31.03. zum 85. Geburtstag
Collm
Herr Udo Kaetsch am 16.03. zum 70. Geburtstag
Lampersdorf
Frau Christa Buchal am 10.03. zum 85. Geburtstag
Luppa
Frau Hertha Schreiber am 05.03. zum 90. Geburtstag
Mahlis
Frau Adelheid Wentzlaff am 17.03. zum 80. Geburtstag
Wiederoda
Frau Irene Schulze am 03.03. zum 90. Geburtstag

Seniorenreise
„Wenn jemand eine Reise tut,  

so kann er was erzählen“

(Mathias Claudius)
Am 20.04.2020 fahren wie gemeinsam zum Frühlingsfest nach 
Finsterwalde zur Singenden Wirtin.
Leistungen: Busfahrt, Mittagessen, Kaffeegedeck, Programm.
Preis: 59,00 € pro Person
Anmeldungen können bis zum 20.03.2020 telefonisch unter 
034364 81129 oder in der Seniorenbetreuung entgegengenom-
men werden.
Der Betrag i. H. v. 59,00 € ist ebenfalls bis zum 20.03.2020 
zu entrichten

Ihre Seniorenbetreuerin Heike Rode

Abfahrtzeiten für  
Frauentagsfahrt nach  

Kohren-Sahlis am 09.03.2020

Luppa B6/Wacke 9:45 Uhr
Malkwitz Schule/Ort 9:55 Uhr
Calbitz Bushaltestelle 10:00 Uhr
Oschatz/Fliegerhorst 10:10 Uhr
Wermsdorf/ Hirsch/Strauß 10:25 Uhr
Liptitz/Bushaltestelle 10:40 Uhr

Bitte nur die öffentlichen Haltestellen benutzen!!!  
(Versicherungsschutz)

Geburtstage


